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In dem Verfahren PP#100319656

— Antragsteller –

gegen

Piratenpartei Deutschland, Landesvorstand Sachsen-Anhalt, Lüneburger Str. 23, 39106 Magdeburg

— Antragsgegner I —

wegen

Verweisung einer Feststellungsklage

hat das Bundesschiedsgericht auf der nicht-öffentlichen, fernmündlichen Sitrzung am 12. Oktober
2017 durch die Richter Holger van Lengerich (Berichterstatter), Michael Ebener, Gregory Engels, Ma-
rio Longobardi und Stefan Thöni im Umlauf beschlossen:

Das Verfahren wird an das Landesschiedsgericht Nordrhein-Westfalen verwiesen.

I. Sachverhalt

Der Antragsteller wendet sich mit einem Feststellungsantrag gegen den Landesvorstand an das Bun-
desschiedsgericht.

Das Landesschiedsgericht Sachsen-Anhalt wurde bereits vor dem letzten Landesparteitag durch Aus-
scheideneinesRichtershandlungsunfähig. AufdemLandesparteitagwurdenkeineRichtermehrnach-
besetzt, so dass die Handlungsfähigkeit auf Dauer fortbesteht.

II. Gründe

1.
Erstinstanzlich ist für die Anrufung normalerweise das Landesschiedsgericht Sachsen-Anhalt zustän-
dig. Dieses ist jedoch handlungsunfähig. Es ist dem Antragsteller nicht zuzumuten auf eine Neubeset-
zung zu warten.

2.
Auf Grund dessen ist vorliegend das Bundesschiedsgericht ausnahmsweise gem. § 6 Abs. 5 direkt als
Verweisungsinstanz zuständig (vgl. PP#100262949).

3.
Da das ursprünglich zuständige Gericht ein Landesschiedsgericht ist, ist das Verfahren an ein hand-
lungsfähiges Schiedsgericht der gleichen Ordnung zu verweisen. Dem Bundesschiedsgericht ist be-
kannt, dass ein Verfahren, dessen Sachverhalt mit dem vorliegenden Verfahren eng verbunden ist,
bereits vomLandesschiedsgerichtNordrhein-Westfalen verhandeltwird. Es ist für dasBundesschieds-
gericht daher der Sache dienlich, das vorliegende Verfahren ebenfalls dorthin zu verweisen.
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Für das Bundesschiedsgericht

Michael
Ebner

Vorsitzender Richter

Gregory
Engels
Richter

Holger
van Lengerich

Richter und
Berichterstatter

Mario
Longobardi

Richter

Stefan
Thöni
Richter

Rechtsbehelfserklärung § 9 Abs. 6 Satz 2 SGO

Gegen Beschlüsse des Bundesschiedsgerichts ist parteiintern kein Rechtsweg gegeben. Ggf. können
die ordentlichen Gerichte angerufen werden.
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